
2. Nachtrag

zu § 38 der Satzung und Gebührensatzung der Flensburger Friedhöfe - Anstalt des öffentlichen
Rechts für das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 31.12.2021.

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Flensburger Friedhöfe AÖR vom 23.11.2022 gem.
der Satzung und Gebührensatzung der Flensburger Friedhöfe - Anstalt des öffentlichen Rechts wird folgender
2. Nachtrag zur Entgeltordnung für die lnanspruchnahme von folgenden Leistungen der Flensburger Friedhöfe
AöR erlassen:
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Einäscherungen und Bereitstellung der Asche-Urne
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Einäscherung und
Vol des 5. iahrs

Versand der Asche-Urne im lnland mit Kurier

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehruvertsteuer.

Derzeit berechnet das Gesundheitsamt Flensburg für die Amtsärztliche Untersuchung 56,- Euro, die
zusätzlich zu entrichten sind.

lnkrafttreten

Der 2. Nachtrag zu § 38 der Satzung und Gebührensatzung der Flensburger Friedhöfe - Anstalt des
öffentlichen Rechts für das Friedhofs- und Bestattungswesen zur Entgeltordnung für die lnanspruchnahme
von Leistungen des Krematoriums tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
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Kühlraumnutzuno ohne E
Kühlraumnutzunq ab dem 10

Einäscherung und Bereitstellung der Asche-Urne bei Verstorbenen ab
Vollendung des 5. Lebensiahrs

Versand der Asche-Urne

Versand der Asche-Urne im lnland alternativ
Versand der Asche-Urne in EU
Versand der Asche-Urne in
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